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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Lehrkräfte sich mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss 
in den vergangenen sieben Jahren um eine Anerkennung ihrer Qualifikationen 
in Baden-Württemberg bemüht haben (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und 
Ländern);

2.  wie viele im Ausland erworbene Lehramtsabschlüsse in den vergangenen sie-
ben Jahren von den zuständigen Behörden anerkannt wurden (bitte aufgelistet 
nach Jahren);

3.  wie viele Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss in 
den vergangenen sieben Jahren in den baden-württembergischen Schuldienst 
übernommen wurden (bitte aufgelistet nach Jahren);

4. wie der Prozess der Anerkennung der Qualifikationen derzeit konkret abläuft;

5.  wie lange der Prozess der Anerkennung der Qualifikationen durchschnittlich 
dauert;

6.  welche Maßnahmen die Landesregierung unternimmt, diesen Prozess zu er-
leichtern und zu vereinfachen;

7.  wie viele internationale Lehramtsabschlüsse in den vergangenen sieben Jahren 
nur mit Auflagen anerkannt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren);

Antrag
der Abg. Katrin Steinhülb-Joos u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Anerkennung internationaler Lehramtsabschlüsse

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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 8.  wie viele Betroffene sich im Rahmen einer Anerkennung mit Auflagen in den 
vergangenen sieben Jahren für eine zusätzliche Prüfung oder einen zusätz-
lichen Lehrgang bzw. ein zusätzliches Fortbildungsangebot entschieden haben 
(bitte aufgeschlüsselt nach Jahren);

 9.  welche Lehrgänge bzw. Fortbildungsangebote in Folge einer Anerkennung 
mit Auflagen für die Betroffenen angeboten werden, bzw. welche Lehrgänge 
belegt werden müssen;

10.  welche verbindlichen Module das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil-
dung zur Begleitung der Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehr-
amtsabschluss anbietet;

11.  wie die Begleitung der Lehrkräfte nach der Anerkennung ihrer Qualifikatio-
nen in den Schulen konkret abläuft;

12.  wie viele Lehrkräfte in den vergangenen sieben Jahren den Prozess der An-
erkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen von sich aus abge-
brochen haben;

13.  welche Maßnahmen sie plant, speziell Lehrkräfte aus der Ukraine schneller in 
den baden-württembergischen Schuldienst zu integrieren;

14.  welche Möglichkeiten sie sieht, durch Lehrkräfte aus dem Ausland herkunfts-
sprachlichen Unterricht in den Schulen abgelöst von den Konsulaten zu im-
plementieren und hier eine Veränderung des derzeitigen Systems zu errei-
chen;

15.  welche Möglichkeiten sie sieht, Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbe-
nen Lehramtsabschluss als pädagogische Assistenz oder Fachkraft schnell und 
wohlwollend in die Schulen zu integrieren.

14.4.2022

Steinhülb-Joos, Dr. Fulst-Blei, Born, Rolland, Dr. Kliche-Behnke SPD

B e g r ü n d u n g

Angesichts des Lehrkräftemangels in Baden-Württemberg sollten weitere Mög-
lichkeiten geprüft werden, Menschen mit einem im Ausland erworbenen Lehr-
amtsabschluss, die hier in den Schuldienst übernommen werden möchten, bei der 
Anerkennung ihrer Qualifikationen besser zu unterstützen. Im Rahmen notwendi-
ger Überprüfungen sollten Verfahren verkürzt und transparent dargestellt werden, 
Hindernisse abgebaut und zusätzliche Hilfestellungen eingerichtet werden. Lehr-
kräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss können eine wich-
tige Unterstützung für das Schulsystem in Baden-Württemberg sein. Auch mit 
Blick auf aus dem Ausland zu uns kommenden Schülerinnen und Schüler können 
sie helfen, Barrieren zu überwinden und Sprachkenntnisse auszubauen, sowie den 
herkunftssprachlichen Unterricht zu stärken. Dieser Antrag möchte daher den der-
zeitigen Prozess der Anerkennung beleuchten und mögliche Maßnahmen zur Ver-
einfachung der Prozedere eruieren. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 4. Mai 2022 Nr. 21-6722.5/41/1 nimmt das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Lehrkräfte sich mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss 
in den vergangenen sieben Jahren um eine Anerkennung ihrer Qualifikationen 
in Baden-Württemberg bemüht haben (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und 
Ländern);

Eine Auflistung der Lehrkräfte, welche sich mit einem im Ausland erworbenen 
Lehramtsabschluss um eine Anerkennung ihrer Qualifikationen in Baden-Würt-
temberg bemüht haben, – aufgeschlüsselt nach Ländern und Jahren – kann der 
Anlage 1 entnommen werden. 

2.  wie viele im Ausland erworbene Lehramtsabschlüsse in den vergangenen sie-
ben Jahren von den zuständigen Behörden anerkannt wurden (bitte aufgelistet 
nach Jahren);

7.  wie viele internationale Lehramtsabschlüsse in den vergangenen sieben Jahren 
nur mit Auflagen anerkannt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren);

Die Fragen 2 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Der nachfolgenden Tabelle können die Anerkennung von internationalen Lehr-
amtsabschlüssen mit und ohne Auflagen in den Jahren 2015 bis 2021 entnommen 
werden.

3.  wie viele Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss in 
den vergangenen sieben Jahren in den baden-württembergischen Schuldienst 
übernommen wurden (bitte aufgelistet nach Jahren);

Der nachfolgenden Tabelle kann die Zahl der jährlich unbefristet eingestellten 
Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss seit 2015 ent-
nommen werden. Insgesamt wurden in den letzten sieben Jahren 283 Personen, 
die den Lehramtsabschluss im Ausland erworben haben, eingestellt.
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4. wie der Prozess der Anerkennung der Qualifikationen derzeit konkret abläuft;

5.  wie lange der Prozess der Anerkennung der Qualifikationen durchschnittlich 
dauert;

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Um sich für eine unbefristete Stelle im öffentlichen Schuldienst bewerben zu kön-
nen, benötigen Lehrkräfte mit einem ausländischen Lehramtsabschluss im Vor-
feld die Anerkennung der Gleichwertigkeit ihrer im Ausland erworbenen beruf-
lichen Qualifikation mit einer baden-württembergischen Lehramtsbefähigung. 
Über die Anerkennung entscheidet das Regierungspräsidium Tübingen für das 
gesamte Land Baden-Württemberg. Die Entscheidung über den Antrag ist der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller spätestens drei Monate nach Vorlage der 
vollständigen Unterlagen schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

Das Anerkennungsverfahren ist stets einzelfallbezogen und berücksichtigt immer 
die individuell nachgewiesenen Qualifikationen der ausländischen Lehrkraft. Eine 
abgeschlossene Lehramtsbefähigung eines anderen Staates wird uneingeschränkt 
anerkannt, wenn die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer den Anforde-
rungen des zugeordneten Lehramts in Baden-Württemberg entsprechen. Liegen 
wesentliche Unterschiede im Hinblick auf fachliche Kenntnisse oder Erfahrungen 
in fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer oder berufswissenschaftlicher Hinsicht 
vor, wird eine Anerkennung unter der Auflage, beispielsweise qualifizierende 
Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, ausgesprochen. Dauer und Inhalt der Aus-
gleichsmaßnahmen werden im Anerkennungsbescheid vom Regierungspräsidium 
Tübingen festgelegt. 

Diese Nachqualifizierung findet bei fehlenden fachwissenschaftlichen und fach-
didaktischen Inhalten an der entsprechenden Hochschule (Nachstudium), bei feh-
lender schulpraktischer Ausbildung an den für die einzelnen Schularten zuständi-
gen Seminaren für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte statt. Die Lehrkraft 
kann zum Ausgleich der wesentlichen Unterschiede zwischen einer Eignungs-
prüfung und einem Anpassungslehrgang wählen. Nach Abschluss des Anerken-
nungsverfahrens ist die ausländische Lehramtsbefähigung mit einer baden-würt-
tembergischen Lehramtsbefähigung gleichgestellt. 

Da die Sprachkompetenz und die Beherrschung der deutschen Sprache beim Be-
ruf des Lehrers eine besondere Rolle einnehmen und die Vermittlung der kom-
plexen Unterrichtsinhalte sowie die weiteren Anforderungen an die Lehrerkraft 
z. B. im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, Eltern oder dem Kollegium 
eine einwandfreie Beherrschung der Sprache voraussetzen, ist die Beherrschung 
der deutschen Sprache auf dem Niveau C 2 des Gemeinsamen europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen für alle Lehrkräfte unabhängig von ihrer Lehramts-
befähigung unerlässlich. 

Alternativ hierzu wird in Baden-Württemberg auch ein Sprachzertifikat unterhalb 
des Niveau C 2, auf dem Niveau C 1 des Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen (GeR) akzeptiert, das ggfs. bereits für die Aufnahme eines 
Studiums erworben wurde, wenn über ein zusätzliches Sprachkolloquium die 
Gleichwertigkeit mit dem Niveau C 2 nachgewiesen wird.

6.  welche Maßnahmen die Landesregierung unternimmt, diesen Prozess zu er-
leichtern und zu vereinfachen;

Bei der Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse handelt es sich um ein 
etabliertes Verfahren. Änderungen am Prozess sind daher aktuell nicht vorgesehen. 

Sämtliche Informationen und Unterlagen zur Anerkennung von ausländischen 
Lehramtsabschlüssen sind im Internet auch über das Serviceportal Baden-Würt-
temberg abrufbar. Des Weiteren bietet die Anerkennungsstelle Tübingen auf 
Wunsch vor Beginn eines Anerkennungsverfahrens eine vorläufige Bewertung 
des ausländischen Lehramtsabschlusses als kostenlose Serviceleistung an.
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 8.  wie viele Betroffene sich im Rahmen einer Anerkennung mit Auflagen in den 
vergangenen sieben Jahren für eine zusätzliche Prüfung oder einen zusätz-
lichen Lehrgang bzw. ein zusätzliches Fortbildungsangebot entschieden haben 
(bitte aufgeschlüsselt nach Jahren);

12.  wie viele Lehrkräfte in den vergangenen sieben Jahren den Prozess der An-
erkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen von sich aus abge-
brochen haben;

Die Fragen 8 und 12 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Anzahl der Lehrkräfte, welche in den vergangenen sieben Jahren nach einer 
Anerkennung mit Auflagen eine Ausgleichsmaßnahme durchlaufen haben, kann 
der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

Seit 2018 hat keine Lehrkraft, welche eine Ausgleichsmaßnahme (Anpassungs-
lehrgang oder Eignungsprüfung) durchlaufen musste, die Maßnahme abgebrochen. 
In vereinzelten Fällen beispielsweise wegen Mutterschutz oder dem Wunsch nach 
Verbesserung der Deutschkenntnisse wurde um eine Unterbrechung des Anpas-
sungslehrgangs gebeten, um dann den Lehrgang erfolgreich weiter durchführen 
zu können. Diesen Anträgen wurde jeweils stattgegeben.

 9.  welche Lehrgänge bzw. Fortbildungsangebote in Folge einer Anerkennung 
mit Auflagen für die Betroffenen angeboten werden, bzw. welche Lehrgänge 
belegt werden müssen;

10.  welche verbindlichen Module das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil-
dung zur Begleitung der Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehr-
amtsabschluss anbietet;

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Entsprechend der geltenden Rechtslage und nochmals bekräftigt durch ein Urteil 
des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 14. August 2020 handelt es sich bei der 
Anerkennung einer Lehramtsbefähigung aus dem Ausland um einen Vorgang, bei 
dem – sofern keine auflagenfreie Anerkennung möglich ist – jeweils einzelfall-
bezogen nur die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der entsprechenden 
Lehramtsbefähigung in Baden-Württemberg festgestellt werden dürfen. Hierbei 
sind zusätzlich die einschlägige Berufserfahrung, sonstige einschlägige Qualifi-
kationen oder sonstige Befähigungsnachweise zu berücksichtigen. Der Ausgleich 
der wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf die entsprechende Lehramtsaus-
bildung in Baden-Württemberg findet bei fehlenden fachwissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Inhalten an der entsprechenden Hochschule (Nachstudium) statt, 
die Nachqualifikation in anderen Bereichen – z. B. in der schulpraktischen Aus-
bildung – an den für die einzelnen Schularten zuständigen Seminaren für Aus-
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bildung und Fortbildung der Lehrkräfte. Die Betroffenen nehmen an den für sie 
relevanten Veranstaltungen der laufenden Lehramtsstudiengänge bzw. Vorberei-
tungsdienste teil. 

11.  wie die Begleitung der Lehrkräfte nach der Anerkennung ihrer Qualifikatio-
nen in den Schulen konkret abläuft;

Da die Lehrkräfte mit Abschluss des Anerkennungsverfahrens die Befähigung 
für die Laufbahn des entsprechenden Lehramts in Baden-Württemberg erwerben 
und Lehrkräften, die in Baden-Württemberg ausgebildet wurden, uneingeschränkt 
gleichgestellt sind, findet keine spezielle Begleitung mehr statt.

13.  welche Maßnahmen sie plant, speziell Lehrkräfte aus der Ukraine schneller in 
den baden-württembergischen Schuldienst zu integrieren;

Lehrkräfte aus der Ukraine, die bei der Beschulung Geflüchteter an Grund-, 
Haupt-, Werkreal- und Realschulen, Gemeinschaftsschulen, allgemeinbildenden 
Gymnasien und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie an 
Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg unterstützen wollen, können sich auf 
www.lehrer-online-bw.de über das neu eingerichtete landesweite Internet-Portal 
für eine befristete Beschäftigung registrieren lassen. Die Informationen zur Re-
gistrierung liegen in der ukrainischen wie auch der russischen Übersetzung vor, 
sodass eventuelle Sprachhürden weitgehend beseitigt sind. 

In dem allen Interessierten offenstehenden Verfahren werden Qualifikationen 
sowie geografische und pädagogische Einsatzwünsche abgefragt. Im Falle einer 
möglichen Beschäftigung nimmt das zuständige Regierungspräsidium Kontakt 
mit den betreffenden Personen auf. 

Auf Ebene der Kultusministerkonferenz (KMK) wurden Eckpunkte für die Be-
schäftigung von im ukrainischen Schuldienst befindlichen Lehrkräften abgestimmt, 
die der Schulverwaltung ein pragmatisches und flexibles Vorgehen ermöglichen. 
So können z. B. Unterlagen wie vorgehende Beschäftigungszeiten, Abschluss-
zeugnisse etc. zunächst per Selbstauskunft ersetzt und später nachgereicht wer-
den. Voraussetzung für eine Beschäftigung sind entsprechende Kenntnisse der 
deutschen Sprache. Für alle im Bereich der Beschulung Geflüchteter neu an Schu-
len tätig werdende Personen wird Mitte Mai eine begleitendes digitales Informa-
tions- und Unterstützungsangebot zur Verfügung gestellt, welches auch Online-
Sprechstunden beinhalten wird. 

Sofern eine dauerhafte Beschäftigung angestrebt wird, ist – wie bei allen Lehr-
kräften mit ausländischer Lehramtsausbildung – zunächst zu prüfen, inwieweit 
die Ausbildung anerkannt werden kann (vgl. Ziffer 4 und 5).

14.  welche Möglichkeiten sie sieht, durch Lehrkräfte aus dem Ausland herkunfts-
sprachlichen Unterricht in den Schulen abgelöst von den Konsulaten zu im-
plementieren und hier eine Veränderung des derzeitigen Systems zu erreichen;

Die Koalitionsvereinbarung für die 17. Legislaturperiode, welche die Übernahme 
des muttersprachlichen Zusatzunterrichts in staatliche Verantwortung vorsieht, 
wurde im Jahr 2021 unter einem Haushaltvorbehalt geschlossen. Über eine solche 
Übernahme wurde bislang noch nicht entschieden. 
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15.  welche Möglichkeiten sie sieht, Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen 
Lehramtsabschluss als pädagogische Assistenz oder Fachkraft schnell und 
wohlwollend in die Schulen zu integrieren.

Lehrkräfte mit einem im Ausland erworbenen Lehramtsabschluss können sich 
für eine Tätigkeit als Fachkraft im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg 
bewerben. Wird ihre Ausbildung als gleichwertig einer baden-württembergischen 
anerkannt, können sie sich in allen Einstellungsverfahren um eine dauerhafte 
Übernahme in den Schuldienst bewerben. 

Darüber hinaus können sich Lehrkräfte für eine befristete Beschäftigung auf dem 
Portal für Vertretungstätigkeiten (https://lehrer-online-bw.de/vpo) registrieren las-
sen. Bei einem entsprechenden Bedarf kommt die Schulverwaltung auf die Lehr-
kraft zu und bietet im Fall einer möglichen Beschäftigung einen befristeten Ver-
tretungsvertrag an.

Eine befristete Tätigkeit als pädagogische Assistentin oder pädagogischer Assis-
tent ist derzeit im Rahmen des Programms „Lernen mit Rückenwind“ möglich. 
Auch hier kann sich eine Lehrkraft mit einem im Ausland erworbenen Lehramts-
abschluss auf dem zentralen Portal www.lernen-mit-rueckenwind.de als Unterstüt-
zungskraft registrieren lassen. 

Alle Informationen zu einer Tätigkeit als Lehrkraft oder als pädagogische As-
sistenz in Baden-Württemberg sind auf dem zentralen Lehrereinstellungsportal 
www.lehrer-online-bw.de zu finden.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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